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Verordnung über die Gebühren des Instituts
für Rechtsmedizin
Vom 17. Oktober 2006

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf das Gesetz
über die Verwaltungsgebühren vom 9. März 19721), beschliesst:

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung regelt die vom Institut für Rechtsmedizin
(IRM) für seine Dienstleistungen zu erhebenden Gebühren gemäss
dem Gebührentarif im Anhang.

Taxpunktsystem

§ 2. Die Gebühren werden nach dem Taxpunkt-System berechnet.
2 Der Wert eines Taxpunktes beträgt einen Franken (1 TPW = 1 CHF).
3 Für Dienstleistungen, welche im Anhang nicht aufgeführt sind, rich-
ten sich die Gebühren nach Zeit- und Materialaufwand.

Zuschläge

§ 3. Ausserhalb der Arbeitszeit von 8 bis 18 Uhr erbrachte Leistun-
gen werden mit einem Zuschlag von 25% verrechnet.

Gegenstand

§ 4. Der Gebührentarif gemäss Anhang umfasst die Leistungen aller
drei Abteilungen des IRM und ist wie folgt gegliedert:

a) Leistungen Forensische Medizin
b) Leistungen Forensische Chemie und Toxikologie
c) Leistungen Forensische Genetik
d) Gemeinsame Leistungen (Expertentätigkeit, Administration)

Aufhebung bisherigen Rechts und Wirksamkeit

§ 5. Diese Verordnung ersetzt die Verordnung über den Gebühren-
tarif für Untersuchungen des Gerichtschemischen Laboratoriums
vom 29. September 1992 sowie die Verordnung über die Gebühren des
Gerichtsärztlichen Dienstes vom 14. April 1993.
2 Diese Verordnung ist zu publizieren; sie wird sofort wirksam.2)

1) SG 153.800.
2) Wirksam seit 22. 10. 2006.
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Anhang

Gebührentarif des Instituts für Rechtsmedizin

1. Leistungen Forensische Medizin (FM)
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

1.1 Forensische Medizin
1.1.2 Rechtsmedizinisches Konsilium für Spi-

tal/Kinderschutz etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 125
1.1.3 Ganzkörperuntersuchung (bis ½ Std.) . . 100 125
1.1.4 Teilkörperuntersuchung (bis ¼ Std.) . . . 60 75
1.1.5 Forensisch-gynäkologische Untersu-

chung inkl. Abstriche . . . . . . . . . . . . . . . . 60 75
1.1.6 Vermehrter Zeitaufwand bei klinischer

Untersuchung / Konsilium, jede weitere
¼ Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 37.5

1.1.7 Asservierungsmaterial: CDS Swab Save,
pro Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16.25

1.1.8 Asservierungsmaterial: Sexual Assault
Care Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 187.5

1.1.9 Blutentnahme bei klinischer Untersu-
chung (Reservoirsystem) . . . . . . . . . . . . . 25 31.25

1.1.10 Urinentnahme bei klinischer Untersu-
chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31.25

1.1.11 Forensisch-klinische Untersuchung und
Asservierung bei V.a. Intoxikation (bis
½ Std.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 187.5

1.1.12 Drogenschnelltest (pro Test) . . . . . . . . . . 20 25
1.1.13 Lagerung und Entsorgung von Asserva-

ten (einmalige Pauschale) . . . . . . . . . . . . 50

1.2 Forensische Pathologie
1.2.1 Lokalaugenschein / Legalinspektion bis

2 Std. Gesamtaufwand, inkl. Bericht . . . 400 500
1.2.2 Vermehrter Zeitaufwand bei Legal-

inspektion über 2 Std., jede weitere
¼ Std. 30 37.5

1.2.3 Asservierung von biologischem Material
bei der Legalinspektion, pro Asservat . . 25 31.25

1.2.4 1. obduzierende Person: Obduktion,
Zeitaufwand im Saal bis 2 Std. . . . . . . . . . 400 500

1.2.5 Vermehrter Zeitaufwand für 1. obduzie-
rende Person, jede weitere ¼ Std. . . . . . . 30 37.5

1.2.6 2. obduzierende Person: Obduktion,
Zeitaufwand im Saal bis 2 Std. . . . . . . . . . 200 250

1.2.7 Vermehrter Zeitaufwand für 2. obduzie-
rende Person über 2 Std., jede weitere
¼ Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 37.5
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1. Leistungen Forensische Medizin (FM)
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

1.2.8 1. obduzierende Person Teilobduktion
(pauschal, ärztliche und nichtärztliche
Leistung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 500

1.2.9 2. obduzierende Person Teilobduktion
(pauschal, ärztliche und nichtärztliche
Leistung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250

1.2.10 Verbrauchsmaterial Obduktion Stan-
dard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50

1.2.11 Verbrauchsmaterial Zusatz für Mikro-
biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31.25

1.2.12 Garnituren Schutzkleidung, pro Garni-
tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12.5

1.2.13 Zusatz Rücken-Extremitätensektion . . . 100 125
1.2.14 Zusatz Thrombose-Nachweis . . . . . . . . . 20 25
1.2.15 Zusatz Kiefer-Entnahme zur odontologi-

schen Identifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5
1.2.16 Zusatz ossäre Entnahme . . . . . . . . . . . . . 20 25
1.2.17 Drogenschnelltest (pro Test) . . . . . . . . . . 20 25
1.2.18 Zusatz Diatomeen-Asservierung . . . . . . 30 37.5
1.2.19 Konservierung des Leichnams durch For-

malin-Injektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 187.5
1.2.20 Vollständige Einbalsamierung des Leich-

nams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 2250
1.2.21 Routine-Histologie (nichtärztliche Leis-

tung) bis 10 Blöcke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 187.5
1.2.22 Erweiterte Histologie: pro Block oder

Spez-Färbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25
1.2.23 Diatomeenuntersuchung: Mikroskopie . 150 187.5
1.2.24 Histologie-Beurteilung, ärztliche Leis-

tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 187.5
1.2.25 Röntgen: pro Kassette (Material, Geräte

und nichtärztliche Leistung) . . . . . . . . . . 200 250
1.2.26 Lagerung und Entsorgung von Asserva-

ten, Auftragsverlängerung (einmalige
Pauschale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.2.27 Herstellung von Präparaten (pro ¼ Std.)
im Auftrag, pro Einheit . . . . . . . . . . . . . . 30 37.5

1.2.28 Aufnahme, Reinigung, Übergabe des
Leichnams an Bestatter . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5

1.2.29 Vor- und Nachbereitung Aufbahrung zur
Identifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 37.5

1.2.30 Wiederherstellung zur Identifikation,
pro ¼ Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 18.75
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1. Leistungen Forensische Medizin (FM)
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

1.2.31 Lagerung des Verstorbenen, nach Frei-
gabe ab 3. Arbeitstag, pro Tag . . . . . . . . . 100 125

1.2.32 Präparator: Zeitaufwand im Saal bis
3 Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 187.5

1.2.33 Präparator: vermehrter Zeitaufwand im
Saal über 3 Std., pro ¼ Std. . . . . . . . . . . . . 20 25

1.3 Berichte, Gutachten
1.3.1 Blutalkoholgutachten standard . . . . . . . 50 62.5
1.3.2 Vorläufiger Obduktionsbericht . . . . . . . 120 150
1.3.3 Zusammenfassender Obduktionsbericht 150 187.5
1.3.4 Zusammenfassender Obduktionsbericht

inkl. Kurzgutachten . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
1.3.5 Konsiliarbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 37.5
1.3.6 Versicherungsbericht (UVG) . . . . . . . . . 40 50
1.3.7 Gutachten kurz (bis 1 h) . . . . . . . . . . . . . . 200 250
1.3.8 Gutachten standard (bis 2 h) . . . . . . . . . . 300 375
1.3.9 Gutachten aufwändig (bis 4 h) . . . . . . . . 600 750
1.3.10 Gutachten sehr aufwändig (>4 h),

nach Aufwand
1.3.11 Externe Leistungen forensische Medizin,

nach Aufwand
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2. Leistungen Forensische Chemie
und Toxikologie (FCT)
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

2.1 Forensische Chemie
2.1.1 Identifikation von Betäubungsmitteln . . 100 125
2.1.2 Reinheitsgradbestimmung von Betäu-

bungsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 188
2.1.3 Vergleichsuntersuchungen von Betäu-

bungsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
2.1.4 Untersuchung von anderen Sicherstel-

lungen (Festproben, Flüssigkeiten etc.) . 150 188
2.1.5 IMS-Untersuchungen, pro Asservat . . . 30 38
2.1.6 Bestätigung von IMS-Befunden, pro

Asservat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 125
2.1.7 Entsorgung externer Asservate,

nach Aufwand
2.1.8 Analyse auf Brandbeschleuniger, pro

Probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 188
2.1.9 Aufwändige Probenvorbereitung, pro

Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 125

2.2 Forensische Toxikologie
2.2.1 Blutalkoholbestimmung im Strassenver-

kehr (4-fach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
2.2.2 Alkoholbestimmung in Blut oder Urin

(2-fach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 125
2.2.3 Alkoholbestimmung in Geweben und

Organen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 188
2.2.4 Immunochemisches Screening im Urin,

pro Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 19
2.2.5 Immunochemisches Screening in ande-

ren Asservaten, pro Parameter . . . . . . . . 20 25
2.2.6 Qualitative forensisch-toxikologische

Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
2.2.7 Quantitative forensisch-toxikologische

Analyse, pro Parameter . . . . . . . . . . . . . . 120 150
2.2.8 Spezialanalysen, nach Aufwand . . . . . . . mind. 100
2.2.9 Auftrag zur Entsorgung von Asservaten

(ohne Untersuchung), nach Aufwand
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2. Leistungen Forensische Chemie
und Toxikologie (FCT)
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

2.3 Labor allgemein
2.3.1 Zuschlag für besonders aufwändige Ana-

lysen 100 125
2.3.2 Analyse vor Ort, je ¼ Stunde . . . . . . . . . . 25 31
2.3.3 Expresszuschlag, pro Analyse . . . . . . . . . 50 63
2.3.4 Methodenentwicklung, nach Aufwand
2.3.5 Bezug von Referenzsubstanzen,

nach Aufwand

2.4 Berichte, Gutachten
2.4.1 Prüfbericht, pro Seite . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.2 Prüfbericht mit Kurzgutachten, pro Seite 35
2.4.3 Kurzgutachten (bis 1 Stunde) . . . . . . . . . 200
2.4.4 Standardgutachten (bis 2 Stunden) . . . . 300
2.4.5 Aufwändiges Gutachten (bis 4 Stunden . 600
2.4.6 Sehr aufwändiges Gutachten (>4 Stun-

den), nach Aufwand
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3. Leistungen Forensische Genetik (FG)
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

3.1 Spuren Grundpreise
3.1.1 Spuren einfach, inkl. 2 PCR . . . . . . . . . . . 400 500
3.1.2 EDNA Eintrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50
3.1.3 Ohne Ergebnis (*> 2 PCR) . . . . . . . . . . . 400 500
3.1.4 Ohne Ergebnis, ohne PCR . . . . . . . . . . . . 250 312.5

3.2 Zuschläge
3.2.1 Zusätzliche PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5
3.2.2 Diff. Lyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
3.2.3 Knochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 375
3.2.4 Haare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
3.2.5 Abnahme, Dokumentation . . . . . . . . . . . 100 125
3.2.6 Express-Zuschlag, nach Aufwand
3.2.7 Andere Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250

3.3 Vortests
3.3.1 PSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5
3.3.2 OBTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5
3.3.3 Mikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5
3.3.4 Alpha-Amylase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62.5

3.4 WSA Grundpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250
3.4.1 EDNA-Eintrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25

3.5 Berichte, Gutachten
3.5.1 Berichte, Gutachten, pro Std. . . . . . . . . . 200 250
3.5.2 Lokaler Vergleich, pro Std. . . . . . . . . . . . 200 250

3.6 Abstammungsgutachten
3.6.1 Abstammungsgutachten pauschal (2–3

Pers., inkl. Gutachten) . . . . . . . . . . . . . . . 1497 1871
3.6.2 Zusätzliche Testperson . . . . . . . . . . . . . . 400 500
3.6.3 Gutachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 371
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4. Externe Expertinnen- und Experten-
tätigkeit IRM
(Taxpunktwert = 1.00 CHF)

innerhalb
Arbeitszeit

ausserhalb
Arbeitszeit
(25%
Zuschlag)

4.1 Expertinnen- und Expertentätigkeit vor
Ort, pro Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 188

4.2 Gerichtsverhandlung, je Std. (inkl. Vor-
bereitungszeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

4.3 Lokaltermin, Rekonstruktion etc., pro
Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 275

4.4 Vorträge extern, pro Lektion (inkl. Vor-
bereitungszeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5. Administration IRM
5.1 Fahrspesenpauschale Basel-Stadt . . . . . 20
5.2 Fahrspesenpauschale Rayon 1 Basel-

Landschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.3 Fahrspesenpauschale Rayon 2 Basel-

Landschaft, Solothurn . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.4 Spesen, nach Aufwand
5.5 Versand Standardbrief, pro Einheit . . . . 1
5.6 Versand Grossbrief, pro Einheit . . . . . . . 2
5.7 Versand Paket, pro Einheit . . . . . . . . . . . 9
5.8 Kopien im Auftrag, pro Seite . . . . . . . . . . 0.2
5.9 Fotodokumentation pro Seite . . . . . . . . . 10
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